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Fahrradpunkte
Ein eiliger Radfahrer missachtete die Ampel und fuhr bei Rotlicht über die Kreuzung. 
In dem anschliessenden Strafverfahren berief er sich auf seinen Status als Radfahrer und seine Eile. Diese Argumente liess das Oberlandesgericht Karlsruhe jedoch nicht gelten. Die Richter verwiesen darauf, dass auch ein Radfahrer durch die Nutzung der öffentlichen Strasse ein Verkehrsteilnehmer sei und dementsprechend die auch für Autos gesetzten Normen und Regeln im Strassenverkehr zu befolgen habe.

Dass der Radfahrer erst etwa 5 Sekunden nach dem Rotlichtbeginn die Kreuzung überfahren habe anstatt zu bremsen, werteten die Richter als vorsätzliches Handeln des Radfahrers. Denn in dieser Zeitspanne hätte er als Radfahrer problemlos bremsen können.

Dementsprechend erhielt der Radfahrer eine Geldbusse und einen Punkteeintrag in Flensburg.
(Oberlandesgericht Karlsruhe Aktenzeichen 1 Ss 119/03)
